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Vorwort

Die erste Auflage dieses Buches ist 2011, kurz nach Einführung des da-
mals neuen Pfändungsschutzkontos, erschienen. Sie sollte vor allem dazu 
dienen, den Kreditinstituten einen Leitfaden für die Umsetzung des neu 
geschaffenen Rechts zum Pfändungsschutzkonto an die Hand zu geben. 
Zwei Jahre später – beim Erscheinen der zweiten Auflage – hatten die 
Kreditinstitute die Vorschriften zum Pfändungsschutzkonto bereits um-
gesetzt. Daher musste dieses Buch seine Konzeption ändern. Durch die 
Aufnahme aktueller Rechtsprechung und die Behandlung von neu hinzu-
gekommenen Regelungen hat es sich von einem „Umsetzungsleitfaden“ 
hin zu einem „Nachschlagewerk“ weiterentwickelt.

Durch das Pfändungsschutzkonto-Fortentwicklungsgesetz ist das Recht 
zum Pfändungsschutzkonto zum 1. Dezember 2021 umfassend refor-
miert worden. Neben neu hinzugekommenen Vorschriften, wie denen 
über die Pfändung von Gemeinschaftskonten in § 850 l ZPO oder das Auf-
rechnungs- und Verrechnungsverbot in § 901 ZPO, wurde ein neuer Ab-
schnitt 4 („Wirkungen des Pfändungsschutzkontos“) in Buch 8 der ZPO 
geschaffen, in dem Wirkungen des Pfändungsschutzkontos künftig im 
Zusammenhang dargestellt sind (§§ 899–910 ZPO). Auch haben sich viele 
Regelungen verschoben. Wer mit der alten Regelungssystematik vertraut 
war, wird sich beim Nachschlagen an vielen Stellen umorientieren müs-
sen. Insgesamt führt die Neustrukturierung der gesetzlichen Regelungen 
aber zu einer klareren und übersichtlicheren Struktur der Vorschriften.

Aufgrund des Umstands, dass das Pfändungsschutzkonto-Fortentwick-
lungsgesetz zwar auch neue Regelungen einführt, aber vom Grundsatz 
her auf der bereits bestehenden Systematik aufbaut, versucht diese dritte 
Auflage, die beiden Ansätze der vorherigen Auflagen zu vereinen. Die 
Struktur eines Nachschlagewerkes soll erhalten bleiben. Gleichzeitig 
möchte diese Auflage aber auch einen Vorschlag für die Umsetzung der 
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neuen Regelungen des Pfändungsschutzkonto-Fortentwicklungsgesetzes 
unterbreiten.

Dieses Buch richtet sich in erster Linie an Bankpraktiker. Zugleich soll es 
einen Beitrag zur fachlichen Diskussion aus Sicht der Deutschen Kredit-
wirtschaft leisten. Während für die praktische Anwendung in der Regel 
eine etwas knappere Darstellung vorteilhaft ist, ist für den fachlichen Dis-
kussionsbeitrag eine umfangreichere Auseinandersetzung erforderlich. 
Dieses Buch versucht, zwischen diesen Gegensätzen einen angemessenen 
Ausgleich zu finden und beiden Ansprüchen gerecht zu werden.

Um die Lesbarkeit zu erhöhen, hat sich diese dritte Auflage an der Vor-
auflage orientiert und Umstellungen in der Struktur nur dort vorgenom-
men, wo dies unbedingt erforderlich war.

Wir hoffen, mit diesem Buch einen inhaltlich ausgewogenen Beitrag zur 
Umsetzung der neuen Vorschriften des Pfändungsschutzkontorechts leis-
ten zu können. Damit dieses Buch mit einem ausreichenden zeitlichen 
Vorlauf vor dem Inkrafttreten des Pfändungsschutzkonto-Fortentwick-
lungsgesetzes am 1. Dezember 2021 vorliegen konnte, musste es in der 
ersten Jahreshälfte des Jahres 2021 fertiggestellt werden. Es kann sich 
daher nur an dem damaligen Diskussionstand orientieren.

Die Gesetzesangaben ohne weiteren Zusatz beziehen sich auf die ab dem 
1. Dezember 2021 geltende Rechtslage. Mit „a. F.“ (alte Fassung) haben 
wir die bis dahin geltende Rechtslage gekennzeichnet.

Über Anregungen und Kritik, egal ob von Bankpraktikern, Schuldnerbe-
ratern, Richtern, Rechtspflegern oder aus der Wissenschaft, sind wir dank-
bar. Sie kann gerne per Mail an lektorat@dgverlag.de gesendet werden.

Die Autoren
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